
Bundesverband Ausbeultechnik und Hagelinstandsetzung e.V.  
                                                             

 
Beitrags- und Gebührenordnung 

(1) Aufnahmegebühr  
Die Aufnahmegebühr beträgt für juristische Personen 10.000 € (11.900,00 € inkl. MwSt.).  
Die Aufnahmegebühr für natürliche Personen beträgt 2.500 €  (2975,00 € inkl. MwSt.).  
Die Aufnahmegebühr ist unmittelbar mit der Aufnahme fällig.  

   
 
(2) Ordentliche Mitgliedschaft  
 

a)  Natürliche Personen  
Der jährliche  Mitgliedsbeitrag für die ordentliche Mitgliedschaft natürlicher Personen beträgt 
2500,00 €. (2975,00 inkl.19% MwSt.)  
Die Mitgliedsbeiträge werden vom Vorstand festgelegt, sie sind zu Beginn des Geschäftsjahres 
fällig.  

 
b) Juristische Personen  
     Der jährliche Mitgliedsbeitrag für juristische Personen beträgt 20.000 €.  
     (23800 € inkl. 19% MwSt.)  
 
Die Mitgliedsbeiträge sind zuzüglich Umsatzsteuer, entsprechend der jeweils gültigen gesetzlichen 
Höhe zu entrichten.  

 
 
(3)  Fördermitgliedschaft  
 

a)  Natürliche Personen  
     Der Mitgliedsbeitrag für Fördermitgliedschaft natürlicher Personen beträgt 365,00 € pro Jahr.  
     (434,35 € inkl. 19% MwSt)  
 
b)  Juristische Personen  
     Der Mitgliedsbeitrag für die Fördermitgliedschaft juristischer Personen beträgt 1500,00 €  pro  
     Jahr.  (1785,00 € inkl. 19% MwSt)  

 
Die Mitgliedsbeiträge sind zuzüglich Umsatzsteuer, entsprechend der jeweils gültigen  
gesetzlichen Höhe zu entrichten.  

 
(4) Beitragsermäßigungen 

     Der Vorstand kann Beitragsermäßigungen gewähren, wenn dies dem Vereinszweck dient  
     (z.B. Akquisition neuer Mitglieder) oder die Beitragshöhe ansonsten im Verhältnis zum Nutzen  
     für das Mitglied unangemessen hoch wäre.  

 
(5) Umlage für die Öffentlichkeitsarbeit  

Der Vorstand kann eine Umlage zur Öffentlichkeitsarbeit festsetzen.  
 
 
Berlin den 11.04.2011 


